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Betroffenheit von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

Es sind in keinem Abschnitt Landwirtschaftszonen oder landwirtschaftliche Nutzflä-

chen innerhalb des Siedlungsgebiets betroffen. 

 

Meliorationsanlagen 

Von der Gewässerraumfestlegung betroffen sind die Meliorationsanlagen der Ge-

meinde Elsau. Im Meliorationskataster des GIS-Browsers sind die Meliorationswege 

und die Bewässerungs- und Entwässerungsleitungen ersichtlich. Die Leitungen sind 

nicht kategorisiert, weshalb die Drainagehauptleitungen zurzeit nicht identifiziert wer-

den können. Relevant sind nur die Meliorationsanlagen innerhalb der Entwässerungs-

flächen (hellblau). 

Abschnitt Meliorationsanlagen Situation 

Eulach-01 Entwässerungsleitung (Ent-

wässerung Linkenberg) 

 

Eulach-01 Entwässerungsleitung (Ge-

samtmel. Elsau-Ricketwil, dun-

kelblau) 

Entwässerung Bodenstruktur 

Fläche (hellblau) 

 

Eulach-01 Wegebau (Gesamtmel. Elsau-

Ricketwil, rot) 
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Abschnitt Meliorationsanlagen Situation 

Eulach-02 Wegebau (Gesamtmel. Elsau-

Ricketwil, rot) 

 

Eulach-02 Entwässerungsleitung (Ge-

samtmel. Elsau-Ricketwil, dun-

kelblau) 

 

 

Eulach-03 Entwässerung Bodenstruktur 

Fläche (hellblau)  

 

Eulach-04 Entwässerung Bodenstruktur 

Fläche (hellblau)  

 

Eulach-04 Entwässerungsleitung (kein Ti-

tel, dunkelblau)  

 

Eulach-05 Nicht betroffen 

Eulach-06 Nicht betroffen 

 

Da die Pumpwerke im Meliorationskataster nicht ersichtlich sind, kann zurzeit nicht be-

urteilt werden, ob Pumpwerke innerhalb der Entwässerungsflächen vom Gewässer-

raum tangiert werden. 

 

Betroffenheit Bewirtschaftungsrichtung und Nutztierhaltung 

Die Bewirtschaftungsrichtung und Nutztierhaltung sind in keinem Abschnitt betroffen. 


